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8. Der Entwurf der Änderungsverordnung regelt unter anderem Folgendes:
• Die Möglichkeit, Beihilfen zu beantragen, ist auf die Aufladungsinfrastruktur beschränkt,
die leichte Lastkraftwagen und Personenkraftwagen aufladen können muss.
• Die Möglichkeit, eine Beihilfe zu beantragen, wird auch auf Ladeinfrastrukturen ausgeweitet, die zum Aufladen von
Elektroautos genutzt werden sollen. Dies gilt für Elektroautos, die sich im Besitz eines Unternehmens oder von Besuchern
eines Wohnsitzes, eines Unternehmens oder eines anderen Unternehmens befinden (Besucherparkplätze). Es wird auch
möglich sein, höhere Beträge an große Wohnungseigentümer zu zahlen.
• Die installierten Ladestationen müssen den technischen Spezifikationen der Verordnung (EU) 2023/1804 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 entsprechen. Diese Verordnung betrifft den Aufbau
einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Außerdem wird darin die Aufhebung der Richtlinie 2014/94/EU beschlossen.
Falls die technischen Spezifikationen nicht verfügbar sind, gelten die europäischen Normen.
• Für gebrauchte Ladestationen kann keine Beihilfe gewährt werden.

9. Der Hauptzweck besteht darin, die Bereitstellung von Beihilfen für Ladestationen in mehr Fällen zu ermöglichen, vor
allem beispielsweise für Besucherparkplätze. Die Änderungen zielen unter anderem darauf ab, höhere Beihilfebeträge für
Immobilienunternehmen zu ermöglichen und die Beihilferegelung klarer von anderen Beihilfen für Ladeinfrastrukturen
abzugrenzen.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Keine Grundlagentexte vorhanden

11. Nein

12.

13. Nein

14. Ja

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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